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RECHTSVORSCHRIFTEN 
 
30. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OÖ VOM 18.09.2009, ÜBER DIE ANWENDUNG DES KOLLEKTIVVERTRAGES DES 
BUNDES ÜBER DIE PENSIONSKASSENZUSAGE. 
 
Der Landesschulrat für OÖ hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten vom 18.09.2009 (§ 7 Abs 3 des Bundes-
Schulaufsichtsgesetzes, BGBl. Nr. 240/1962, idgF) auf Grund des § 6 Abs. 1 Oö. Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz 1986, LGBl. Nr. 18/1986, 
zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 25/2009 sowie des § 22a Abs. 4a Z 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54 und des § 78a Abs. 6 Z 2 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, jeweils in der Fassung der 1. Dienstrechts-Novelle 2009, BGBl. I Nr. 73/2009, verordnet: 
 
§ 1  
Der Kollektivertrag des Bundes über die Pensionskassenzusage für Bundesbedienstete ist für die Landeslehrer des Landes Oberösterreich, die  
 1. dem Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBl. Nr. 302/1984 oder 
 2. dem Landesvertragslehrergesetz 1966, BGBl. Nr. 172, 
unterliegen, gemäß § 22a Abs. 4a Z 3 Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, und § 78a Abs. 6 Z 3 Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86, 
mit seinem gesamten Inhalt für das Land Oberösterreich und die vorhin genannten Landeslehrer in seiner jeweils geltenden Fassung 
anwendbar. 
 
§ 2 
Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2009 in Kraft. 
 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident 
des Landesschulrates für OÖ (A9-4/13-2009) 
 
 
 
 

MITTEILUNGEN 
 
MOBBING & GEWALT IM KLASSENZIMMER, ERKLÄRUNG ZU SCHULBEZOGENEN VERANSTALTUNGEN 
 
Die Kinder- und Jugendanwaltschaft OÖ, Mobbing– und Gewaltpräventionsstelle, teilte mit Schreiben vom 04.08.2009 mit, dass in diesem 
Schuljahr in ganz Oberösterreich Workshops stattfinden. 
 
Der Landesschulrat für OÖ erklärt gegenständliche Workshops gemäß § 13a Schulunterrichtsgesetz idgF zu schulbezogenen 
Veranstaltungen. 
 
Informationen erhalten Sie bei: 
Mobbing- und Gewaltpräventionsstelle der Kinder- und Jugendanwaltschaft OÖ 
Kärntnerstraße 10 
4021 Linz 
Tel.: 0732/7720-140 01 
E-Mail: kija@ooe.gv.at 
Home: www.kija-ooe.at 

(A9-504/21-2009 – Frau Widera) 
 
 
 
 
PILOTPROJEKT "POWER GIRLS"; FÖRDERAKTIONEN FÜR MÄDCHEN, ERKLÄRUNG ZUR SCHULBEZOGENEN VERANSTALTUNG 
 
Der Landesschulrat für OÖ erklärt das Pilotprojekt "Power Girls" für Mädchen der 2. Klasse Hauptschule und 2. Klasse AHS-Unterstufe gemäß  
§ 13a Schulunterrichtsgesetz idgF zur schulbezogenen Veranstaltung. 
 
Kontaktadresse: 
Frau Regina Fechter 
IST-Zentrum 
4020 Linz, Hafenstr. 47-51 
Tel.: 0732-78 80 78 
E-mail: r.fechter@ist.eduhi.at 
 

(A9-504/22-2009 - Frau Widera) 
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"GESUNDE SCHULE OÖ", ÜBERREICHUNG DES GÜTESIEGELS, FESTAKT AM 11. NOVEMBER 2009 IN LINZ, ERKLÄRUNG ZUR 
SCHULBEZOGENEN VERANSTALTUNG 
 
Der Landesschulrat für OÖ erklärt gegenständlichen Festakt zur Überreichung des Gütesiegels "Gesunde Schule OÖ" am 11. November 2009 
(Beginn 14:00 Uhr) im Redoutensaal, Linz, Promenade 39, gemäß § 13a Schulunterrichtsgesetz idgF zur schulbezogenen Veranstaltung. 
 

(A3-11/32-2009 – Frau Widera) 
 
 
 
 
"JA(HR) ZUR MUSIK", VERANSTALTUNGEN AM 23.09.2009 UND 06.07.2010, ERKLÄRUNG ZU SCHULBEZOGENEN VERANSTALTUNGEN 
 
Die Eröffnungsveranstaltung zum Schwerpunktjahr des Landesschulrates für OÖ am Mittwoch, 23. September 2009 (11:00 – 13:00 Uhr) in 
Bad Schallerbach und die Schlussveranstaltung "Tag der Musik" am Dienstag, 06. Juli 2010 in Linz (09:30 – 18:00 Uhr) werden gemäß  
§ 13a Schulunterrichtsgesetz idgF zu schulbezogenen Veranstaltungen erklärt. 
 

(A9-504/23-2009 – Frau Widera) 
 
 
 
 
AUSSCHREIBUNG – DIREKTORIN/DIREKTOR AN DER HÖHEREN GEWERBLICHEN BUNDESLEHRANSTALT FÜR MODE UND 
BEKLEIDUNGSTECHNIK, 4802 EBENSEE, PESTALOZZIPLATZ 4 
 

Im Bereich des Landesschulrates für Oberösterreich gelangt an der Höheren gewerblichen Bundeslehranstalt für Mode und Bekleidungstechnik 
4802 Ebensee, Pestalozziplatz 4, die Stelle einer Direktorin/eines Direktors der Verwendungsgruppe L1 bzw. Entlohnungsgruppe l1 mit dem 
nach den gesetzlichen Bestimmungen für diese Funktion vorgesehenen Wirkungsbereich zur Besetzung. 

 

Mit der Funktion sind insbesondere folgende Aufgabenfelder/Verantwortungsbereiche verbunden:  

o Wahrnehmung der der Schulleitung nach dem Schulunterrichtsgesetz zukommenden Aufgaben (§ 56 SchUG) 
 

o Wahrnehmung der der Schulleitung nach dem Dienstrecht zukommenden Aufgaben (Vorgesetzten- und Dienststellenleiterpflichten –  
§ 45 BDG 1979) 

 

o Schulmanagement inkl. Gender- und Diversity-Management 
 

o Professionalisierung und Personalentwicklung 
 

o Pädagogische Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung 
 

o Qualitätssicherung und Rechenschaftslegung 
 

o Leitung und Gestaltung des schulischen Lebens, der Schulpartnerschaft und der Außenbeziehungen 
 

Für die Besetzung dieser Stelle kommen nur Bewerberinnen/Bewerber in Betracht, welche die einschlägigen Verwendungserfordernisse der 
Anlage 1 Ziffer 23.1 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl 333/1979, in der derzeit geltenden Fassung erfüllen, sowie eine 
mindestens sechsjährige erfolgreiche Lehrpraxis an Schulen nachweisen können. 

 

Für diese Funktion sind insbesondere nachstehende Kenntnisse und Qualifikationen erforderlich: 

o Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen sowie ein hohes Maß an sozialer Kompetenz 
 

o Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement, IKT-Grundkompetenzen 
 

o Erfahrungen in der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport); internationale Erfahrungen 
 

o Aus-/Weiterbildungen im Bereich Management 
 

o Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick und Serviceorientierung 
 

o eine mindestens dreijährige Verwendung an Lehranstalten für Tourismus, Sozial- und wirtschaftliche Berufe 
 

Die Gesuche sind bis längstens 12.10.2009 unter den üblichen Bedingungen beim Landesschulrat für Oberösterreich, von im aktiven 
Schuldienst stehenden Bewerberinnen/Bewerbern im Dienstwege, einzubringen (bei dem auch die erforderlichen 
Bewerbungsunterlagen/Formulare aufliegen), wobei eine Darlegung der Vorstellungen der Bewerberin/des Bewerbers über die künftige Tätigkeit 
in dieser Funktion erwünscht ist. Überdies können weitere Unterlagen angeschlossen werden. 
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Die Bewerbung und sämtliche Unterlagen werden den schulischen Gremien übermittelt, wobei es der Bewerberin/dem Bewerber freigestellt ist, 
einzelne der zusätzlich beigebrachten Unterlagen von der Weiterleitung auszuschließen. 

 

Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, sind, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 
Gründe überwiegen, unter den weiteren Bedingungen des § 11c Bundes-Gleichbehandlungsgesetz 1993, in der derzeit geltenden Fassung, 
vorrangig zu bestellen. 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur ist bemüht, den Anteil von Frauen in Leitungsfunktionen zu erhöhen und lädt Frauen 
nachdrücklich zur Bewerbung ein. 
 
Hinweis: 
Soweit die in dieser Ausschreibung angeführten Kenntnisse und Qualifikationen (Leitungskompetenzen, Organisationstalent, 
Personalentwicklungskompetenzen sowie ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, Kompetenzen und Praxis im Projekt- und 
Qualitätsmanagement, IKT-Grundkompetenzen, Erfahrungen in der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen, z.B. Wirtschaft, Kunst, 
Kultur, Sport; internationale Erfahrungen, Aus-/Weiterbildungen im Bereich Management, Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick 
und Serviceorientierung) nicht im Erhebungsbogen zum Bewertungskatalog erfasst sind, sind sie zusätzlich anzugeben und zu belegen. 
 

(A2-459/1-ad2-09 – Herr Dr. Ebner) 
 
 
 
 
AUSSCHREIBUNG - DIREKTORIN/DIREKTOR AN DER AHS-SOLARCITY DER STADT LINZ, 4030 LINZ, HELIOSALLEE 140-142 
 
Im Bereich des Landesschulrates für Oberösterreich gelangt an der AHS-solarCity der Stadt Linz, Heliosallee 140-142, 4030 Linz, die Planstelle 
einer Direktorin/eines Direktors der Verwendungsgruppe L 1 bzw. Entlohnungsgruppe l 1 mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen für die 
Leitung solcher Schulen vorgesehenen Wirkungsbereich zur Besetzung. 
 
Aufgabenfelder/Verantwortungsbereiche 
• Wahrnehmung der der Schulleitung nach dem Schulunterrichtsgesetz zukommenden Aufgaben (§ 56 SchUG) 
• Wahrnehmung der der Schulleitung nach dem Dienstrecht zukommenden Aufgaben (Pflichten der Vorgesetzten und 

Dienststellenleiter/Dienststellenleiterinnen - § 45 BDG 1979) 
• Schulmanagement inkl. Gender- und Diversity-Management 
• Professionalisierung und Personalentwicklung 
• Pädagogische Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung 
• Qualitätssicherung und Rechenschaftslegung 
• Leitung und Gestaltung des schulischen Lebens, der Schulpartnerschaft und der Außenbeziehungen 
 
Allgemeine Voraussetzungen für die Bewerbung 
Für die Besetzung kommen nur unbescholtene Bewerberinnen/Bewerber in Betracht, die die allgemeinen Anstellungserfordernisse und die 
besonderen Erfordernisse der Ziffer 23.1 Absatz 1 und 7 der Anlage 1 zum Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl 333/1979, in der derzeit 
geltenden Fassung, erfüllen und eine mindestens sechsjährige erfolgreiche Lehrpraxis an höheren Schulen nachweisen können. 
 
Besondere Kenntnisse und Qualifikationen 
1. Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen sowie hohes Maß an sozialer Kompetenz 
2. Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement, IKT-Grundkompetenzen 
3. Erfahrungen in der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport); internationale Erfahrungen 
4. Aus-/Weiterbildungen im Bereich Management 
5. Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick und Serviceorientierung 
 
Die Gesuche sind bis längstens 15. Oktober 2009 (von im aktiven Schuldienst stehenden Bewerbern/Bewerberinnen im Dienstweg) an den 
Landesschulrat für Oberösterreich zu richten (bei dem auch die erforderlichen Formulare/Unterlagen aufliegen). Eine Darlegung der 
Vorstellungen über die künftige Tätigkeit in der Funktion ist erwünscht, weitere Unterlagen können angeschlossen werden. 
 
Die Bewerbung und sämtliche Unterlagen werden den schulischen Gremien übermittelt, wobei es der Bewerberin/dem Bewerber freisteht, 
einzelne der zusätzlich beigebrachten Unterlagen von der Weiterleitung auszuschließen. 
 
Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, sind, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 
Gründe überwiegen, nach Maßgabe des § 11c des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes, BGBl 100/1993, in der Fassung des BGBl 65/2004, 
vorrangig zu bestellen. Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur ist bemüht, den Anteil an Frauen in Leitungsfunktionen zu 
erhöhen, und lädt daher Frauen nachdrücklich zur Bewerbung ein. 
 
 

(A2-471/1-ad1-09 – Herr Dr. Ebner) 
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PERSONALNACHRICHTEN 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat nachfolgend angeführten Lehrern/Lehrerinnen Dank und Anerkennung ausgesprochen: 
 
Dir. Mag. Herbert Arzt, BG/BRG Wels, Dr. Schauer-Straße 9 
Prof. Mag. Karin Schachner, BG/BRG Wels, Dr. Schauer-Straße 9 
Prof. Mag. Peter Brozek, Stiftsgymnasium Wilhering 
Prof. Mag. Margit Falkinger, Stiftsgymnasium Wilhering 
Prof. Mag. Franz Gratzer, Stiftsgymnasium Wilhering 
Prof. Mag. Markus Haslauer, Stiftsgymnasium Wilhering 
Prof. Mag. Walter Jordan, Stiftsgymnasium Wilhering 
Prof. Mag. Hermann Keplinger, Stiftsgymnasium Wilhering 
Prof. Mag. Klaus Pree, Stiftsgymnasium Wilhering 
Prof. Mag. Beatrix Royda, Stiftsgymnasium Wilhering 
Prof. Mag. Christine Simbrunner, Stiftsgymnasium Wilhering 
Prof. Mag. Christa Wänke, Stiftsgymnasium Wilhering 
Prof. Mag. Franz Gaigg, HGBLA Bad Ischl 
OL f. WE Andrea Oberransmayr, VS 21 Linz Stadt 
OL f. WE Sonja Holub, VS Sierning 
VOL Dipl.-Päd. Gabriele Hrobath, VS Unterach 
OL f. WE Felicitas Deutsch, HS 23 Linz-Stadt 
OL f. WE Ingrid Hubatka, HS Neukirchen a. d. Enknach 
OL f. WE Sonja Hinum, HS Grünburg 
OL f. WE Ingeburg Kern, HS Hellmonsödt 
OL f. WE Monika Haidinger, HS 1 Marchtrenk 
OL f. WE Margit Schmoll, HS 2 Marchtrenk 
OL f. WE SR Heidelinde Tunkl, HS 1 Pregarten 
HOL Dipl.-Päd. Regina Reiter, HS Vöcklabruck 
HOL SR Dipl.-Päd. Edeltraud Wiesmayr, HS Vöcklabruck 
HOL Dipl.-Päd. Regina Buchinger-Kühner, HS Vöcklabruck 
OL f. WE Ursula Golda, Priv. HS Rudigier des Schulvereins d. Kreuzschwestern, Steyr 
OL f. PTS Melanie Eisenrauch, PTS Linz Stadt I 
OL d. PTS Dipl.-Päd. Gertrud Hauder, PTS Linz Stadt I 
OL f. WE Ingeborg Asböck, LSZ f. Hör- und Sehbildung, Linz-Stadt 
 
 
 
 




